

Auszug aus der korsischen Verfassung von 1755 
verfasst durch Pasquale Paoli
Die Dieta Generale des rechtmäßig über sich selbst bestimmenden Volkes von Korsika, die durch den General entsprechend den festgelegten Modalitäten in der Stadt Corte an diesen Tagen des 16., 17., 18. Novembers 1755 einberufen wurde, hat, nachdem es seine Freiheit wiedergewonnen hat und seiner Regierung eine dauerhafte Form geben will, in dem es diese in eine ordentliche Verfassung verwandelt, die geeignet ist, das Glück der Nation zu sichern, beschlossen und beschließt:

die Einrichtung eines Staatsrats, dem sie die oberste Autorität sowohl im politischen als auch im militärischen und ökonomischen Bereich übertragen hat und überträgt. [Der Staatsrat] soll zusammengesetzt sein aus einem General als leitendem Direktor und 36 Präsidenten erster Klasse sowie 108 Räten zweiter Klasse [...]

Sie werden in drei Kammern unterteilt, die drei Ämter bilden; jedes soll 12 Präsidenten und 36 Räte umfassen und wird für jeweils eine den wesentlichen Aufgaben der Regierung zuständig sein. So soll die Kammer, die für die politischen Geschäfte zuständig sein wird, Justizkammer heißen, die für die militärischen Angelegenheiten zuständig sein wird, Kriegskammer und die, die für die Wirtschaft zuständig sein wird, Finanzkammer.

Davon ausgehend, dass die dauerhafte Zusammenkunft dieser drei Kammern nicht weniger Ausgaben als Nachteile für die Nation sowie darüber hinaus einige Verzögerungen der Geschäfte mit sich bringt, wird diese Zusammenkunft nur zwei Mal im Jahr stattfinden, um über die wichtigsten Angelegenheiten der Regierung zu beraten und um den Staatsrat in seiner Gesamtheit zu repräsentieren. Die übrige Zeit wird der Rat mit derselben Kompetenz und Energie durch den General als Leiter des Rates repräsentiert, oder durch den obersten Präsidenten, und durch nur drei Präsidenten, einem pro Kammer, die jeden Monat wechseln, und einem Rat aus jeder der drei Kammern, die alle 10 Tage wechseln sowie den Staatssekretär.

Die Petitionen an den Rat sind an den General zu richten, der sie je nach Wichtigkeit und inhaltlicher Zugehörigkeit an den Präsidenten der zuständigen Kammer weitergibt. Dieser präsentiert die Petitionen, nachdem er sie alle durchgesehen und geprüft hat, dem Rat, der eine Entscheidung mit Stimmenmehrheit fällt. Jeder Präsident und Rat hat eine Stimme, der General aber soll zwei haben. [...]

In Kriegsangelegenheiten ist die Stimme des Generals entscheidend. [...] Alle Mitglieder des Rates bleiben ihr Leben lang in ihren Ämtern und werden durch das Volk auf der Dieta Generale gewählt. 

